
GLEICHSTELLUNG
VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

 
IN DER ARBEITSWELT

Seit 1. Jänner 2006 gilt für Menschen mit Be-
hinderungen im Bereich der Arbeitswelt ein 
gesetzlich geregelter Schutz vor Diskriminierun-
gen auf Grund einer Behinderung (Novelle zum 
Behinderteneinstellungsgesetz).

 » Körperlich, intellektuell, psychisch oder  
sinnesbehinderte Menschen; auch diesen  
nahestehende Personen (z.B. Angehörige) 
sind geschützt.

 » Man muss nicht die Voraussetzungen für die 
Zugehörigkeit zum Personenkreis der begüns-
tigten Behinderten erfüllen, aber es muss 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Behinderung und Diskriminierung bestehen.

 » Der Diskriminierungsschutz gilt für alle 
Arbeitnehmer(innen) und Lehrlinge in der 
Privatwirtschaft sowie im Bundesdienst.

 » Ausgenommen sind Personen, die bei Län-
dern oder Gemeinden beschäftigt sind, sowie 
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter/innen 
(Zuständigkeit der Länder).
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FÜR WEN GILT DER 
DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ? LANDESSTELLEN



Wegen einer Behinderung darf man insbesondere 
nicht diskriminiert werden:
 » bei der Einstellung
 » beim Entgelt
 » bei freiwilligen Sozialleistungen
 » bei den sonstigen Arbeitsbedingungen
 » bei Schulungen
 » bei Beförderungen
 » bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(z.B. Kündigung oder Entlassung)

 » beim Zugang zu Berufsberatung und beruf- 
licher Weiterbildung

 » bei der Mitgliedschaft in Interessenvertretun-
gen

 » beim Zugang zu selbständiger Erwerbstätig-
keit. 

Auch Anweisung zur Diskriminierung sowie Beläs-
tigung wegen einer Behinderung stellen Diskrimi-
nierungen dar.

RECHTSFOLGEN

Was sind die Rechtsfolgen und wie kommen Betrof-
fene zu ihrem Recht?

Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots besteht 
Anspruch auf Schadenersatz.
 » Zusätzlich auch Anspruch auf die vorenthaltene 
Leistung (außer bei Einstellung und Beförde-
rung).

 » Beides kann gerichtlich geltend gemacht werden.
 » Diskriminierende Beendigungen des Arbeits-
verhältnisses können gerichtlich angefochten 
werden oder es kann Schadenersatz eingeklagt 
werden.

 » Bei Diskriminierungen von Beamten und Beam-
tinnen ist der Schadenersatz bei der Dienstbe-
hörde geltend zu machen.

Was bedeutet der Diskriminierungsschutz  
für den Arbeitergeber / die Arbeitgeberin?

 » Arbeitgeber haben die erforderlichen Maß-
nahmen zu setzen, um die Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderungen zu ver-
meiden.

 » Dies kann auch die Gestaltung des Arbeits-
platzes oder die Organisation des Betriebes 
betreffen.

Was ist die Schlichtung?
 » Vor gerichtlicher Geltendmachung ist ein  
Schlichtungsverfahren beim Bundessozial-
amt durchzuführen. 

 » Ziel ist, zu einer gütlichen Einigung zu  
kommen.

 » Das Bundessozialamt bietet dabei auch  
Mediation durch einen externen Mediator  
an (kostenfrei).

 » Das Schlichtungsverfahren hemmt alle Fris-
ten.

05 99 88 
ÖSTERREICHWEIT ZUM ORTSTARIF

Weitere Informationen: Folder „Schlichtungsver-
fahren im Behindertengleichstellungsrecht“ Folder 
„Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
im täglichen Leben“

Das Bundessozialamt berät Betroffene in allen Fragen 
der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.

WAS UMFASST 
DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ?

BEDEUTUNG FÜR ARBEITGEBER / 
DIE SCHLICHTUNG


